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Informationsvorlage 
 
zu TOP  3 der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 17. Januar 2008 
 
 
 
„Mittlere“ – Große kreisangehörige Stadt“; Darstell ung der Auswirkungen 
 
 
Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen werden unterteilt in große und mittlere kreisangehörige Städte 
und in übrige kreisangehörige Gemeinden. Während die §§ 2 und 3 Gemeindeordnung NRW den 
Wirkungskreis und die Aufgaben der Gemeinden grundsätzlich beschreiben, sieht § 4 GO vor, dass 
großen kreisangehörigen Städten (mehr als 60.000 Einwohner) und mittleren kreisangehörigen Städ-
ten (mehrt als 25.000 Einwohner) zusätzliche Aufgaben durch Gesetz oder Rechtsverordnung über-
tragen werden können. 
 
Durch die Neufassung der Gemeindeordnung ist eine Änderung dahingehend eingetreten, als Absatz 
7 der vorgenannten Vorschrift vorsieht, dass eine kreisangehörige Gemeinde auf ihren eigenen Antrag 
hin zur großen kreisangehörigen Stadt zu bestimmen ist, wenn ihre maßgebliche Einwohnerzahl an 3 
aufeinanderfolgenden Stichtagen mehr als 50.000 Einwohner beträgt. Dies trifft auf Meerbusch zu, so 
dass ein entsprechender Antrag gestellt werden könnte. 
 
Zur Vorbereitung der Entscheidung, ob ein solcher Antrag gestellt werden soll, werden zunächst die 
Aufgaben dargestellt, die von einer großen kreisangehörigen Stadt (im Gegensatz zu der mittleren 
kreisangehörigen Stadt) wahrzunehmen sind: 
 
1. Örtliche Fürsorgestelle im Rahmen der Kriegsopfe rfürsorge und des 
 Schwerbehindertenrechts 
 

Gemäß §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Durchführung der Kriegsopferfürsorge und des 
Schwerbehindertenrechts sind die großen kreisangehörigen Städte örtliche Träger der 
Kriegsopferfürsorge und ihnen obliegt eine grundsätzliche Allzuständigkeit hinsichtlich der 
Kriegsopferfürsorge soweit nicht die Zuständigkeit der überörtlichen Träger (Landschaftsver-
bände) gegeben ist. Gem. § 8 des vorgenannten Gesetzes führen die örtlichen Träger (also 
hier die große kreisangehörige Stadt) als Selbstverwaltungsangelegenheit die Aufgaben 
durch, die nach dem Sozialgesetzbuch 9. Buch (SGB IX) Teil 2 (Schwerbehindertenrecht) 
den örtlichen Fürsorgestellen obliegen. Dazu gehört unter anderem Einblick in Betriebe und 
Dienststellen zu nehmen, in Kündigungsverfahren den Sachverhalt zu ermitteln, schwerbe-
hinderte Menschen im Rahmen begleitender Hilfe im Arbeitsleben zu beraten und aus Mit-
teln der Ausgleichsabgabe Geldleistungen zu gewähren. 

 
 
 



2. Ausländeraufsicht 
 

Nach § 1 Nr. 2 der Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen sind die Auslän-
derbehörden die örtlichen Ordnungsbehörden der großen kreisangehörigen Städte. Gem. § 
2 der vorgenannten Verordnung sind unter anderem folgende Ordnungswidrigkeiten zu ver-
folgen und zu ahnden: 
 
• fahrlässige Einreise oder fahrlässiger Aufenthalt im Bundesgebiet ohne gültigen Pass 
• nicht Nachkommen der Nachweispflicht eines Aufenthaltsrechts 
• Ausübung einer selbständigen Tätigkeit ohne Berechtigung 
• Zuwiderhandlung gegen eine Aufenthaltsbeschränkung 

 
3. Gewerbeüberwachungsaufgaben 
 

Nach der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Gewerbeüber-
wachung sind insbesondere folgende Tätigkeiten zu übernehmen: 

 
• Untersagung der Gewerbeausübung bei Unzuverlässigkeit 
• Gestattung der Fortführung des Betriebes durch einen Stellvertreter 
• Wiedergestattung der Ausübung des Gewerbes 
• Untersagung der Teilnahme als Aussteller oder Anbieter wegen Unzuverlässigkeit 
• Ahndung verschiedener Ordnungswidrigkeiten 

 
4. Aufgaben nach der Handwerksordnung 
 

Nach § 2 Abs. 1 der Verordnung über Zuständigkeiten nach der Handwerksordnung sind zu-
ständige Behörden die Ordnungsbehörden der großen kreisangehörigen Städte für unter 
anderem folgende Aufgaben: 

 
• Untersagung der Fortsetzung eines selbständigen Betriebes eines zulassungspflichtigen 
 Handwerkes als stehendes Gewerbe, wenn der Betrieb entgegen den Vorschriften der 

   Handwerksordnung ausgeübt worden ist 
• mögliche Verhinderung der Ausübung des untersagten Gewerbes durch den Gewer- 

betreibenden durch Schließung der Betriebs- und Geschäftsräume oder eine andere 
geeignete Maßnahme 

 
5. Teilaufgaben im Bereich des Staatsangehörigkeite nrechts 
 

Nach § 1 Abs. 1 der Verordnung über Zuständigkeit in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 
sind die örtlichen Ordnungsbehörden der großen kreisangehörigen Städte für Einbürgerun-
gen sowie die Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen und Ausweisen über die 
Rechtsstellung als Deutscher zuständig. 

 
6. Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Gesetz zur 
 Bekämpfung der Schwarzarbeit 
 

Nach § 1 Abs. 4 der Verordnung zur Bestimmung der für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach wirtschaftlichen Vorschriften zuständigen Verwaltungsbehörden 
liegt die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 8 
Abs. 1 des Gesetzes zur Intensivierung der Bekämpfung der Schwarzarbeit bei den Ord-
nungsbehörden der großen kreisangehörigen Städte unter anderem für folgende Fälle: 

 
• Nicht Nachkommen der Verpflichtung zur Anzeige vor Beginn eines selbständigen 
 Betriebes eines stehenden Gewerbes 
• Nichterwerb einer erforderlichen Reisegewerbekarte 
• Betrieb eines zulassungspflichtigen Handwerks als stehendes Gewerbe ohne in 

  die Handwerksrolle eingetragen zu sein 
 
 
 
 



7. Bildung von Gutachterausschüssen 
 

Nach § 1 der Verordnung über Gutachterausschüsse für Grundstückswerte wird für Bereiche 
der großen kreisangehörigen Städte ein Gutachterausschuss durch die Bezirksregierung 
gebildet. Dieser hat die Aufgaben, Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und un-
bebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken zu erstatten und der Enteignungs-
behörde auf Antrag Zustandsfeststellung für ein Grundstück oder einen Grundstücksteil zu 
erstellen. 

 
8. Feststellung und Bewilligung von Leistungen zur Unterhaltssicherung, Ahndung von 

Ordnungswidrigkeiten 
 

Nach § 1 der Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten nach dem Unterhaltssiche-
rungsgesetz sind die großen kreisangehörigen Städte für die Feststellung und Bewilligung 
der Leistungen zur Unterhaltssicherung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz zuständig. 

 
9. Zuständigkeit für Betreuungsangelegenheiten 
 

Nach § 1 des Gesetzes zur Ausführung des Betreuungsgesetzes sind zuständige Behörden 
für Betreuungsangelgenheiten die großen kreisangehörigen Städte. Diese Zuständigkeit be-
zieht sich unter anderem auf folgende Aufgaben: 

  
• Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten 
• Ausreichendes Angebot zur Einführung der Betreuer in ihre Aufgaben und zu ihrer 
 Fortbildung 
• Mitteilungen an das Vormundschaftsgericht von Umständen, die die Bestellung eines 
 Betreuers oder einer anderen Maßnahme in Betreuungssachen erforderlich machen 
• Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes 

 
10. Zuständigkeit für die Überwachung der Einhaltun g zulässiger Höchstgeschwindigkei-

ten und der Befolgung von Lichtzeichenanlagen im St raßenverkehr an Gefahrenstel-
len 

 
Nach § 48 Abs. 3 des Ordnungsbehördengesetzes sind die großen kreisangehörigen Städte 
für die Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten und der Befolgung 
von Lichtzeichenanlagen im Straßenverkehr an Gefahrenstellen zuständig. 

 
 
 
Sollte die Stadt Meerbusch einen entsprechenden Antrag stellen, der Innenminister diesen Antrag 
positiv entscheiden und die Stadt Meerbusch alsdann durch Rechtsverordnung zur großen kreisange-
hörigen Stadt bestimmt worden sein, sind vor ihr sofort sämtliche vorgenannten Aufgaben zusätzlich 
zu übernehmen. Es ist nicht möglich, einen Antrag dahingehend differenziert zu stellen, nur für be-
stimmte zusätzliche Aufgabenbereiche zuständig zu sein. 
 
Nach § 4 Abs. 8 GO in Verbindung mit § 23 ff. des Gesetzes zur Stärkung der regionalen und inter-
kommunalen Zusammenarbeit ist es möglich, dass eine große kreisangehörige Stadt von einer be-
nachbarten großen kreisangehörigen Stadt Aufgaben in eigener Zuständigkeit übernehmen oder 
durch sie durchführen lassen kann und auch, dass zwei große kreisangehörige Städte Aufgaben ge-
meinsam übernehmen. Eine große kreisangehörige Stadt kann ihr zusätzlich übertragene Aufgaben in 
die Zuständigkeit des Kreises übergeben. Dafür bedarf es jedoch jeweils einer öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung, die der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde bedarf. 
 
Da Aufgaben somit nur durch Vereinbarung abgegeben bzw. gemeinsam erfüllt werden können und 
nicht durch einseitige Abgabe, müsste im Vorfeld eines evtl. Antrages die Möglichkeit einer solchen 
Vereinbarung abgeklärt werden. 
 
 
 
 
Dieter Spindler 


